
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Ehrenamtliche und Helferkreise,  
 
heute möchten wir Sie gerne wieder über einige interessante Neuigkeiten informieren:  
 
1. Laufgruppe in Würzburg, immer Samstags - run for Freedom and Tolerance im 
Oktober 
Ab sofort trifft sich jeden Samstag von 11 bis 13 Uhr eine offene Laufgruppe der Malteser 
Integrationslotsen. Treffpunkt ist die Gemeinschaftsunterkunft in der Steinachstraße 14 in 
97082 Würzburg (Zellerau). Die Laufgruppe ist offen für jede und jeden, der oder die Lust 
hat sich an der frischen Luft zu bewegen. Ziel der Gruppe ist eine Teilnahme am Run for 
Freedom and Tolerance am 08.10.2017 (http://www.run4freedom.de). Würzburg ist für viele 
natürlich nicht der nächste Weg, aber vielleicht haben Sie oder Geflüchtete in Ihren Orten ja 
selbst Lust eine Laufgruppe zu starten um dann im Herbst am Run for Freedom and 
Tolerance teilzunehmen.  

  
 

2. Sprachkurse für Frauen, ab 07.03. bei Caprini Sprachwelten  
Caprini Sprachwelten in der Theaterstraße bietet dieses Jahr verschiedene Sprachkurse 
speziell für Frauen an. Unter anderem startet ab 07. März ein Kurs mit drei Terminen pro 
Woche, immer Di, Mi und Do von 18:00 Uhr bis 20:15 Uhr. Die Kosten des Kurses belaufen 
sich auf 849 Euro, können aber unter bestimmten Voraussetzungen auch übernommen 
werden, so dass eine kostenfrei Teilnahme möglich ist. Anmeldung und Informationen zu 
den Sprachkursen bekommen Sie über Tel. 0931-46585333 oder kontakt@sprachschule-
wuerzburg.de. Informationen zu weiteren Sprachkursen finden Sie im angehängten PDF.  

 
 

3. Workshop zum Thema "Nähe und Distanz" am 14. März 2017 in Würzburg 
Am 14. März um 19 Uhr laden die Malteser alle Interessierten zu einem Workshop zum 
Thema "Nähe und Distanz" in die Mainaustraße 45 in Würzburg ein. Die Theologin und 
Sozialpädagogin Doris Meyer-Ahlen will mit den Teilnehmenden den Fragen nachgehen, wie 
weit man gehen muss, um im Ehrenamt eine Beziehung entstehen zu lassen, wo man 
eigene und fremde Grenzen erkennen und respektieren sollte und bei welchen Themen 
Nähe nicht nur hilft sondern vielleicht auch eher hinderlich ist.  
Die Teilnahme ist kostenfrei und nach vorheriger Anmeldung über Barbara Griesbach 
(barbara.griesbach@malteser.org; Tel.: 0931 4508-207). Weitere Informationen zur 
Veranstaltung finden Sie bei Interesse im angehängten PDF (Einladung - Gruppenabend 
Nähe und Distanz).  

  
 

4. Caritas vergibt Vinzenzpreis an Ehrenamtliche Initiativen - Bewerbungen bis 5. Mai 
2017 
Passend zum Caritas-Jahresmotto "Zusammen sind wir Heimat" vergibt der Caritasverband 
für die Diözese Würzburg den Vinzenzpreis an ehrenamtliche Projekte und Initiativen, die 
sich um die unterfränkische Heimat verdient machen. Ausdrücklich sind dabei auch Projekte 
gemeint, die sich um ein gutes Miteinander von Jung und Alt, Starken und Schwachen, 
Gesunden und Kranken oder Einheimischen und Zugezogenen bemühen und so dazu 
beitragen, dass Menschen sich bei uns heimisch fühlen.  
Den Antrag finden Sie im angehängten PDF. Mit einer Seite ist der Aufwand für einen Antrag 
sehr überschaubar.  
Bei Fragen zum Antrag kommen Sie gerne auch auf uns zu.  

   
 

5. Integrationspreis der Regierung von Unterfranken - Bewerbungen bis 31. Mai 2017 
Die Regierung von Unterfranken vergibt dieses Jahr wieder ihren Integrationspreis. 
Teilnahmeberechtigt sind Einzelpersonen, Kommunen, Organisationen, Gruppen, Vereine, 

http://www.run4freedom.de/
kontakt@sprachschule-wuerzburg.de
kontakt@sprachschule-wuerzburg.de



 


 
     


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Wer kennt ihn nicht, den gemeinen Schweinehund, gegen den man alleine machtlos ist? Wie 


wäre es, ihn in Teamarbeit zu überwinden? In unserer Malteser Laufgruppe hilft Euch unser 


Integrationslotse Paul diesen Übeltäter zu bezwingen! Gemeinsam könnt Ihr an der frischen 


Luft die Schönheiten des Mains erkunden und dabei langsam, aber sicher fit werden.  


Ziel der Laufgruppe ist es, am 08.10.2017 am Run for Freedom and Tolerance teilzunehmen 


(http://www.run4freedom.de/). 


Wann:  Ab sofort immer samstags, 11 – 13 Uhr 


Wo: Treffpunkt ist die Gemeinschaftsunterkunft in der Steinachstraße 14, 


97082 Würzburg 


Wer:   Jeder, der Lust auf Bewegung hat, ist willkommen; es gibt keine 


Mindestvoraussetzungen in Sachen Fitness.  


Frauen und Männer sind herzlich eingeladen. 


 


Gerne dürfen Sie diese Einladung an mögliche interessierte TeilnehmerInnen weiterreichen. Bei 


Fragen wenden Sie sich bitte an Barbara Griesbach (barbara.griesbach@malteser.org oder per 


Telefon: 0931-4505-207). Laufschuhe können nach Rücksprache erstattet werden. Das Angebot 


ist kostenfrei! 


Fit und gesund 


Offene Laufgruppe 



http://www.run4freedom.de/

mailto:barbara.griesbach@malteser.org
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Geförderter Deutschkurs 


für Asylbewerberinnen* 
 


 
Caprini Sprachwelten führt geförderte Deutsch-Abendkurse auf verschiedenen 
Niveaus und in kleinen Gruppen durch. Dies ermöglicht einen personalisierten 
und auf die Bedürfnisse der TeilnehmerInenn zugeschnittenen Unterricht in 
einer angenehmen und persönlichen Atmosphäre. 


!!! Für Asylbewerberinnen besteht die Möglichkeit eine Förderung zu bekom-
men und somit den Kurs KOSTENLOS zu besuchen !!! 


Die Fördermittel sind jedoch begrenzt. Bei Interesse bitten wir um eine 
schnelle Rückmeldung:  


(Tel. 0931-46585333 // kontakt@sprachschule-uerzburg.de) 


*Die Förderung betrifft nur Frauen mit Flüchtlingsstatus 


 


Übersicht der Kurse 2017: 


 


 A1.1 
 


A1.2 
 


 
Start: 15.05.17 
Ende:  09.08.17 
 
Kursinformationen 
 2 Treffen pro Woche à 3 UE 
 18:00 – 20:15 Uhr // Mo, Mi 
 561 Euro + 30 Euro Lernmaterialien 
 Keine Anmeldegebühren! 
 Gruppengröße: 10-12 TN 


 
 


 
Start: 28.08.17 
Ende:  20.11.17 
 
Kursinformationen 
 2 Treffen pro Woche à 3 UE 
 18:00 – 20:15 Uhr // Mo, Mi 
 561 Euro + 30 Euro Lernmateri-


alien 
Keine Anmeldegebühren! 


 Gruppengröße: 10-12 TN  
 
 
 
 


 







Theaterstraße 6, 97070 Würzburg  
Tel: 0931-46585333, Fax: 0931-
4658334  
www.sprachschule-wuerzburg.de  
kontakt@sprachschule-wuerzburg.de 


A2.1 
 


A2.2 
 


 
Start: 07.03.17 
Ende:  01.06.17 
 
Kursinformationen 
 2 Treffen pro Woche à 3 UE 
 18:00 – 20:15 Uhr // Di, Do 
 561 Euro + 30 Euro Lernmaterialien 


Keine Anmeldegebühren! 
 Gruppengröße: 10-12 TN  


 
Start: 20.06.17 
Ende:  14.09.17 
 
Kursinformationen 
 2 Treffen pro Woche à 3 UE 
 18:00 – 20:15 Uhr // Di, Do 
 561 Euro + 30 Euro Lernmateri-


alien 
Keine Anmeldegebühren! 


 Gruppengröße: 10-12 TN  


 


 


 
 


B2.1 
 


B2.2 
 


 
Start: 07.03.17 
Ende:  05.07.17 
 
Kursinformationen 
 3 Treffen pro Woche à 3 UE 
  18 – 20:15 Uhr // Di, Mi, Do 
 819 Euro + 30 Euro Lernmaterialien 


Keine Anmeldegebühren! 
 Gruppengröße: 10-12 TN 
 
 
  


 
Start: 06.07.17 
Ende:  26.10.17 
 
Kursinformationen 
 3 Treffen pro Woche à 3 UE 
  18 – 20:15 Uhr // Di, Mi, Do 
 819 Euro + 30 Euro Lernmateri-


alien 
Keine Anmeldegebühren! 


 Gruppengröße: 10-12 TN 
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Wer anderen Menschen hilft, bewegt sich immer im Spannungsverhältnis von Nähe und 


Distanz: Wie weit darf und muss ich gehen, um eine Beziehung zwischen mir und den von mir 


betreuten Menschen entstehen zu lassen? Wo muss ich meine Grenze setzen, um mich selbst 


nicht zu verlieren? Welche Grenzen meines Gegenübers muss ich respektieren? Bei welchen 


Themen hilft Nähe – und bei welchen ist sie vielleicht eher hinderlich? 


Doris Meyer-Ahlen, Diplom-Theologin und Sozialpädagogin, sucht gemeinsam mit Ihnen nach 


Wegen, diesen ständigen Balanceakt im ehrenamtlichen Engagement gelingen zu lassen.  


Wann:               14. März 2017, 19 Uhr 


Wo:            Besprechungsraum der Malteser Geschäftsstelle 


(Mainaustraße 45, 97082 Würzburg-Zellerau)  


Referentin:  Doris Meyer-Ahlen, Diplom-Theologin und Diplom-


Sozialpädagogin 


Anmeldung:   Barbara Griesbach (barbara.griesbach@malteser.org)  


Telefon: 0931-4505-207 


Da die Räumlichkeiten und damit die Plätze begrenzt sind, bitten wir um Voranmeldung.  


Nähe & Distanz 


Gruppenabend der Integrationslotsen 



mailto:barbara.griesbach@malteser.org
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Caritas lobt Vinzenzpreis 2017 aus 
 
Würzburg. „Zusammen sind wir Heimat“, so lautet die Jahreskampagne der deutschen 
Caritas im Wahljahr 2017. Angelehnt an diese Kampagne vergibt der Caritasverband für 
die Diözese Würzburg seinen diesjährigen Vinzenzpreis an ehrenamtliche Projekte und 
Initiativen, die sich um die unterfränkische Heimat verdient machen. 
 
„Heimat ist ein typisch deutsches Wort. Es ist schön und schwierig zugleich“, heißt es 
in einer Hinführung des Deutschen Caritasverbandes zur bundesweiten Jahres-
kampagne. Angesichts gewisser Engführungen will der Vinzenzpreis ganz bewusst den 
Horizont weiten und ehrenamtliche Projekte und Initiativen auszeichnen, die sich in 
Unterfranken um die Heimat verdient machen. „Alle Menschen brauchen eine Heimat. 
Dabei sind die Bedürfnisse aufgrund der verschiedenen Lebenslagen ganz unter-
schiedlich. Wir wollen daher in diesem Jahr Initiativen in den Mittelpunkt stellen, die das 
gute Miteinander von Jung und Alt, von Starken und Schwachen, Gesunden und 
Kranken, von Einheimischen und Zugezogenen befördern, und so dazu beitragen, dass 
sich die Menschen heimisch fühlen“, gab Domkapitular Clemens Bieber, Vorsitzender 
des Caritasverbands für die Diözese Würzburg erste Anstöße. Auch die Verbindung von 
Stadt und Land sei der Caritas ein echtes Anliegen, so ihr Vorsitzender. Bewerbungen 
um den Sozialpreis der unterfränkischen Caritas werden bis 5. Mai 2017 beim 
Diözesanverband erwartet. 
 
Der Vinzenzpreis, benannt nach dem Hl. Vinzenz von Paul, ist mit 5.000 Euro dotiert. 
Eine Jury sichtet die Bewerbungen und ermittelt die Preisträger. Am Sonntag, 1. 
Oktober, werden die Preise auf dem Vinzenztag in Miltenberg durch Weihbischof Ulrich 
Boom und Barbara Stamm, Ehrenvorsitzende des Caritasverbands, übergeben. 
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Vinzenzpreis 2017
„Zusammen sind wir Heimat“ 


Bewerbung 


Bewerbungsschluss: 5. Mai 2017 


O 


O 


Ich möchte jemanden / ein Projekt für den Vinzenzpreis 2017 vorschlagen. 


Ich möchte mich selbst / unser Projekt für den Vinzenzpreis 2017 vorschlagen. 


Projektname _________________________________________________ 


Wo findet man das Projekt? _________________________________________________ 


Wann ging es los?  _________________________________________________ 


Projektbeschreibung 
ggf. weiteres Blatt nutzen 


_________________________________________________ 


Ihre Kontaktdaten: 


Verantwortlich  _________________________________________________ 


Adresse _________________________________________________ 


Telefonnummer _________________________________________________ 


E-Mail _________________________________________________ 


Homepage _________________________________________________ 


Ausgefülltes Dokument bitte ausdrucken.  
(Hinweis: Die Speicherung des ausgefüllten Dokumentes ist nicht immer möglich.) 


Ihr Bewerbungsformular und weitere Unterlagen schicken Sie bitte an: 


Dr. Sebastian Schoknecht - Öffentlichkeitsarbeit 
Caritasverband für die Diözese Würzburg e. V. 
Franziskanergasse 3 - 97070 Würzburg 
Telefon: 0931 386 66689 


Telefax: 0931 386 66697 
E-Mail: sebastian.schoknecht@caritas-wuerzburg.de





		undefined: 

		Wo findet man das Projekt 1: 

		Wo findet man das Projekt 2: 

		undefined_2: 

		Verantwortlich 1: 

		Verantwortlich 2: 

		Telefonnummer 1: 

		Telefonnummer 2: 

		Telefonnummer 3: 

		Group2: Off
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- 2 - 
krichliche Träger, Kindergärten und Schulen, die sich für die Integration von Menschen mit 
Migrationshintergrund engagieren und Projekte zur Integration in Unterfranken durchführen, 
durchgeführt haben oder durch ihre Aktivitäten die Integration nachhaltig fördern.  
Wenn Sie Projekte kennen oder selbst mit Ihrem Helferkreis teilnehmen wollen, können Sie 
sich bis zum 31. Mai 2017 auf die Ausschreibung bewerben.  
Weitere Informationen zur Ausschreibung und die Anmeldeformulare finden Sie als PDFs 
anbei.  

  
 

6. Caritas Fact Sheet zu den Themen Ausweisung, Abschiebung und freiwillige 
Rückkehr 
In Diskussionen über die Asylpolitik kommt gerade in den letzten Monaten immer wieder die 
Frage auf, wie mit AusländerInnen ohne Bleiberecht umzugehen sei. Der Deutsche 
Caritasverband hat den aktuellen Stand zu den Themen Ausweisung, Abschiebung und 
freiwillige Rückkehr in einem Fact Sheet zusammengefasst. Es beantwortet Fragen wie: 
Warum halten sich abgelehnte AsylbewerberInnen in Deutschland auf? Wird man 
ausgewiesen, wenn die Voraussetzungen für ein Aufenthaltsrechnt nicht (mehr) vorliegen? 
Kann man straffällig gewordene AusländerInnen einfach abschieben? Und was bedeutet es, 
wenn die Abschiebung ausgesetzt ist?  

 
 

Bitte melden Sie sich jederzeit gerne bei Fragen und Anregungen.  
Wir wünschen Ihnen je nach persönlicher Vorliebe ein närrisches Faschingswochenende 
oder viel Erfolg dabei, dem Trubel aus dem Weg zu gehen und in jedem Fall weiterhin viel 
Kraft für Ihr großartiges Engagement.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Tobias Goldmann    Sandra Hahn 
 

 
Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V.  
Randersackerer Straße 25  
97072 Würzburg  
Tel. 0931 38659-118    0931 38659 - 119 
Mobil 0172 7926928    01552 4306779 
Fax 0931 38659-199    0931 38659-199 
t.goldmann@caritas-wuerzburg.org  s.hahn@caritas-wuerzburg.org  
www.caritas-wuerzburg.org   www.caritas-wuerzburg.org  
 

 

mailto:mailto:%20t.goldmann@caritas-wuerzburg.org
mailto:s.hahn@caritas-wuerzburg.org
http://www.caritas-wuerzburg.org/
http://www.caritas-wuerzburg.org/



 
Regierung von Unterfranken 
 
 


„Integration - Zusammen leben und gemeinsam 
gestalten“ 
 
 


Regierung von Unterfranken lobt Integrationspreis 2017 aus 
 
Die Regierung von Unterfranken lobt im Rahmen des Unterfränkischen Integrationsforums 
im Jahr 2017 den Integrationspreis für gelungene Integrationsarbeit bereits zum zehnten Mal 
aus. Vorgeschlagen werden können nachhaltige, erfolgreiche und insbesondere ehrenamtli-
che Aktivitäten, die in vorbildlicher Weise die Integration unserer Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger mit Migrationshintergrund in Unterfranken unterstützen.  


Das Preisgeld in Höhe von insgesamt 5000,- Euro für integrationsfördernde und -begleitende 
Maßnahmen bleibeberechtigter Personen wurde vom Bayerischen Staatsministerium für 
Arbeit und Soziales, Familie und Integration aus den vom Bayerischen Landtag bewilligten 
Haushaltsmitteln zur Verfügung gestellt.  


Folgende Geldpreise sind ausgelobt: 
 
    1. Preis  2.500,00 € 
    2. Preis  1.500,00 € 
    3. Preis  1.000,00 € 
 
Unser Leitspruch „Integration - Zusammen leben und gemeinsam gestalten“ soll Ansporn 
sein, laufend neue Ideen zur Integration in der Praxis umzusetzen und der breiten Öffentlich-
keit zugänglich zu machen. Die Regierung von Unterfranken schafft mit der Auslobung des 
Integrationspreises bereits seit 10 Jahren Anreize, damit die Teilhabe der Zuwanderer in 
unserer Gesellschaft in noch größerem Maße gelingt und die geleistete Arbeit und damit 
einhergehend die Motivation für weitere kreative Ideen gefördert wird. Die Auslobung des 
Integrationspreises soll Ansporn sein, neue Projekte anzustoßen. 
 
Teilnahmeberechtigt sind Einzelpersonen, Kommunen, Organisationen, Gruppen, Vereine, 
kirchliche Träger, Kindergärten und Schulen, die sich für die Integration von Menschen mit 
Migrationshintergrund engagieren und Projekte zur Integration in Unterfranken durchführen, 
durchgeführt haben oder durch Aktivitäten die Integration nachhaltig fördern. 
Die Auswahl der Preisträger erfolgt durch eine Jury bei der Regierung von Unterfranken. Die 
Preisvergabe findet voraussichtlich am 19. Oktober 2017 statt. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Die Jury behält sich vor, Preise auch auf mehrere Preisträger zu verteilen. 
 
Ab sofort können gelungene Integrationsprojekte, die einen wertvollen Beitrag zur Integration 
von Menschen mit Migrationshintergrund leisten, zur Prämierung eingereicht werden. 
 
Abgabeschluss für die Bewerbungsunterlagen mit Darstellung der Aktivitäten bei der Regie-
rung von Unterfranken, 97064 Würzburg, ist der  31. Mai 2017.  
 
Die Ausschreibungsunterlagen sind auf der Homepage der Regierung von Unterfranken un-
ter http://www.regierung.unterfranken.bayern.de, in der Rubrik Aktuelle Themen, „Integrati-
onspreis 2017 der Regierung von Unterfranken“, abrufbar. 


 


 
Würzburg, den 13.02.2017 Dr. Paul Beinhofer 
 Regierungspräsident 
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Integrationspreis der
für das Jahr 2017 


Bewerbung (nur vom Bewerber auszufüllen) 


Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Urkunde (Preisträger- oder Anerkennungsurkunde) mit den Angaben Name, Firma/Institution, 
Kurzbezeichnung ausgestellt wird. 


Bewerber 
Ich/Wir 
Name 


Firma/Institution 


Straße, Haus-Nummer Postleitzahl Ort 


Telefon Fax E-Mail 


Homepage 


bewerbe(n) mich/uns mit dem von mir/uns durchgeführten Projekt 
Kurzbezeichnung 


Ansprechpartnerin/Ansprechpartner für das Projekt 


Zuständiges Landratsamt/Zuständige Kreisfreie Stadt 


Straße, Haus-Nummer Postleitzahl Ort 


Telefon Fax E-Mail 


für den Integrationspreis der oben genannten Regierung und erkenne(n) die in der Ausschreibung festgeleg-
ten Bewerbungsbedingungen an. Ich versichere/Wir versichern, dass ich/wir  der alleinige/die alleinigen und 
ausschließlich verwertungsberechtigte/verwertungsberechtigten Urheber der für den Preis angemeldeten 
Leistung bin/sind (andernfalls ist die schriftliche Zustimmung des verwertungsberechtigten Urhebers oder 
Miturhebers beizufügen). 


Ich/Wir erkläre(n) ausdrücklich, dass ich/wir mit der Veröffentlichung des Projekts einverstanden bin/sind. 


Ich/Wir erkläre(n) ausdrücklich, dass ich/wir o. g. Regierung ein Jahr nach der Preisverleihung einen schrift-
lichen Bericht über die Verwendung des Preisgeldes übersenden (nur bei Regierung von Oberbayern).


Anlagen 
(vom Bewerber zu erstellen, vergleiche Ausschreibung) 
‒ kurz gefasste, gegebenenfalls bebilderte Projektbeschreibung (maximal 2 Seiten - kopierfähig) (sie-


he Formular „Projektbeschreibung“ im Anhang) mit präzisen Erläuterungen, aus der Ergebnis und we-
sentliche Charakteristika des Projekts deutlich werden 


‒ gegebenenfalls ergänzende Unterlagen 


Ort, Datum Unterschrift 





		Bewerbung (nur vom Bewerber auszufüllen) 

		Bewerber 





		anschrift_name: Regierung von Unterfranken

		name: 

		firma: 

		postleitzahl: 

		ort: 

		telefon: 

		fax: 

		e_mail: 

		homepage: 

		kurzbezeichnung: 

		ansprechpartner: 

		landratsamt: 

		strasse: 

		strasse_2: 

		postleitzahl_2: 

		ort_2: 

		telefon_2: 

		fax_2: 

		e_mail_2: 

		ort_datum: 

		intelliform:form:id: 30254





goldmann
Dateianlage
Integrationspreis - Bewerbung.pdf




Seite 1 von 1


ro
b_


s1
-0


05
/1


2.
16


 


Integrationspreis der
für das Jahr 2017 


Vorschlag (nur von der vorschlagenden Stelle bzw. Person auszufüllen) 


Vorschlagende Stelle bzw. Person 


Ich/Wir 
Name 


Institution 


Straße, Haus-Nummer Postleitzahl Ort 


Telefon Fax E-Mail 


Homepage 


schlage das Projekt 
Kurzbezeichnung 


des Teilnehmers 
Name 


Institution 


Straße, Haus-Nummer Postleitzahl Ort 


Telefon Fax E-Mail 


Internet 


für den Integrationspreis der oben genannten Regierung vor. 


Begründung 


Anlage 
Bewerbung des Vorgeschlagenen mit Anlagen (siehe Formulare „Bewerbung“ und „Projektbeschreibung“) 


Ort, Datum Unterschrift 





		Vorschlag (nur von der vorschlagenden Stelle bzw. Person auszufüllen) 

		Vorschlagende Stelle bzw. Person 





		anschrift_name: Regierung von Unterfranken

		name: 

		institution: 

		postleitzahl: 

		ort: 

		telefon: 

		fax: 

		e_mail: 

		homepage: 

		kurzbezeichnung: 

		name_2: 

		institution_2: 

		strasse: 

		strasse_2: 

		postleitzahl_2: 

		ort_2: 

		telefon_2: 

		fax_2: 

		e_mail_2: 

		internet: 

		begruendung: 

		ort_datum: 

		intelliform:form:id: 30253
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Integrationspreis der
für das Jahr 2017 


Projektbeschreibung 


 Bewerberin/Bewerber/ vorschlagende Stelle oder Person 
Name/Bezeichnung 


Kategorie 
(Mehrfachnennungen möglich) 


Wirtschaft Soziales Demografie Bildung Gesundheit Kultur Sport 


Laufzeit 
Dauer 


Kurze Projektbeschreibung - aufgeschlüsselt nach folgenden Stichpunkten 


 Konzeption 
Beschreibung 


 Vorgehensweise 
Beschreibung 


 Angebot 
Beschreibung 







Integrationspreis - Projektbeschreibung Seite 2 von 2


 Anzahl ehrenamtlicher Mitarbeiter, deren Alter und Nationalität
Anzahl Alter Nationalität


Anzahl Alter Nationalität 


Anzahl Alter Nationalität 


Anzahl Alter Nationalität 


Anzahl Alter Nationalität 


 Einbeziehung und Mitwirkung der Bürgerschaft
Beschreibung


 Beginn des Projekts
Datum


 Erfahrungen, Perspektive, Schlussfolgerungen
Beschreibung


 Finanzierung
Beschreibung


Bemerkungen 
(Auszeichnungen oder Ähnliches) 





		Projektbeschreibung 

		vorschlagende Stelle oder Person

		Kategorie 

		Laufzeit 

		Kurze Projektbeschreibung - aufgeschlüsselt nach folgenden Stichpunkten 



		rob_s1-004_s_2.pdf

		Projektbeschreibung 

		Bemerkungen 







		anschrift_name: Regierung von Unterfranken

		bewerber: Off

		vorschlagende: Off

		name: 

		wirtschaft: Off

		soziales: Off

		demografie: Off

		bildung: Off

		gesundheit: Off
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Fact Sheet  


Ausweisung, Abschiebung und frei-


willige Rückkehr 
 


 


 


 


In Diskussionen über Ausländer(innen) kommt regelmäßig die Frage auf, wie mit solchen ohne 
„Bleiberecht“ umzugehen sei. Warum halten sich abgelehnte Asylbewerber(innen) in Deutsch-
land auf? Wird man ausgewiesen, wenn die Voraussetzungen für ein Aufenthaltsrecht nicht 
(mehr) vorliegen? Kann man straffällig gewordene Ausländer(innen) einfach abschieben? Und 
was bedeutet es, wenn die Abschiebung ausgesetzt ist? 


1. Aufenthaltsrecht 


Ausländer(innen) benötigen für die Einreise nach und den Aufenthalt in Deutschland eine Er-
laubnis. Für EU-Bürger(innen) ergibt sich diese aus dem EU-Recht, wonach alle EU-
Bürger(innen) innerhalb der EU Freizügigkeit genießen. Für Staatsangehörige der Schweiz, 
Liechtensteins, Norwegens und Islands gilt auf Grund vertraglicher Vereinbarungen zwischen 
der EU und diesen Staaten ebenfalls Freizügigkeit. Für die genannten Gruppen gilt, dass sie 
sich in Deutschland aufhalten dürfen, solange es ihnen nicht explizit untersagt ist.  


Ausländer(innen), die aus keinem der genannten Staaten kommen, müssen eine Aufenthalts-
genehmigung individuell beantragen. Je nach Aufenthaltsgrund müssen verschiedene Voraus-
setzungen erfüllt werden, die jeweils im Aufenthaltsgesetz (AufenthG) festgelegt sind. Erfolgt 
die Einreise beispielsweise, um mit einem hier lebenden Ehepartner zusammenzuleben, muss 
unter anderem die Ehe nachgewiesen werden. Wer in Deutschland arbeiten will, benötigt den 
Nachweis eines Arbeitsplatzes. Bei Personen, die in Deutschland Schutz vor Krieg oder Verfol-
gung suchen, wird im Asylverfahren geprüft, ob ein rechtlich relevanter Schutzgrund vorliegt. 
Das sogenannte Bleiberecht ist ein spezielles Aufenthaltsrecht, das Personen erhalten können, 
die mehrere Jahre mit einer Duldung in Deutschland gelebt haben (zur Duldung unten Punkt 
4.b und c.). Werden die jeweiligen Voraussetzungen erfüllt, wird eine befristete Aufenthaltser-
laubnis erteilt. Leben Ausländer(innen) seit mehreren Jahren in Deutschland, können sie eine 
unbefristete Niederlassungserlaubnis erhalten, wenn sie die dafür vorgesehenen Vorausset-
zungen erfüllen. Manche Ausländer(innen) leben aber auch dauerhaft mit einer immer wieder 
verlängerten Aufenthaltserlaubnis in Deutschland.  


Handelt es sich nur um einen kurzen Besuch, wird dafür in der Regel ein Visum benötigt. Es 
gibt aber auch Staaten, deren Angehörige sich für 3 Monate ohne Visum in Deutschland aufhal-
ten dürfen. Dazu gehören beispielsweise die USA und die Staaten des Westbalkans.1 


                                                
1
 Übersicht welche Staaten visumspflichtig sind und welche nicht: http://www.auswaertiges-


amt.de/DE/EinreiseUndAufenthalt/StaatenlisteVisumpflicht.html?nn=350374 
 


Abteilung Soziales und Gesundheit 
Referat Migration und Integration 
 
Postfach 4 20, 79004 Freiburg 
Karlstraße 40, 79104 Freiburg 
Telefon-Zentrale 0761 200-0 
 
Ihre Ansprechpartnerin:  
Dr. Elke Tießler-Marenda 
Telefon-Durchwahl 0761 200-371 
Telefax 0761 200-211 
elke.tiessler-marenda@caritas.de 
www.caritas.de 
 
Datum: 13.02.2017  



http://www.auswaertiges-amt.de/DE/EinreiseUndAufenthalt/StaatenlisteVisumpflicht.html?nn=350374

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/EinreiseUndAufenthalt/StaatenlisteVisumpflicht.html?nn=350374
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2. Ausreisepflicht 


Haben Ausländer(innen) aus Nicht-EU-Staaten keine Aufenthaltserlaubnis (Visum), besteht 
kraft Gesetzes Ausreisepflicht (§ 50 Abs. 1, § 51 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG). Bei Freizügigkeitsbe-
rechtigten entsteht die Ausreisepflicht erst, wenn die Ausländerbehörde das Fehlen des Freizü-
gigkeitsrechts durch einen Verwaltungsakt festgestellt hat (§ 7 Abs. 1 Freizügigkeitsgesetz/EU). 
Die Betroffenen haben Deutschland dann unverzüglich oder, wenn ihnen dafür eine Frist ge-
setzt wurde, innerhalb dieser Frist zu verlassen. Tun sie das, ist das eine freiwillige Ausreise 
(siehe unten Punkt 6). Tun sie das nicht, kann die Ausreisepflicht durch eine Abschiebung 
durchgesetzt werden (siehe unten Punkt 4). 


3. Ausweisung zwischen Strafverfolgung und Gefahrenprävention 


Ausländer(innen) mit bestehendem Aufenthaltsrecht können nicht zur Ausreise gezwungen 
werden. Das Aufenthaltsrecht kann auch nicht ohne weiteres entzogen werden, weil (auch) 
Ausländer(innen) darauf vertrauen dürfen, dass ein einmal gewährtes Recht nicht ohne Grund 
zurückgenommen werden darf. Stellt ein/e Ausländer(in) aber eine Gefahr für die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung, die freiheitlich demokratische Grundordnung oder sonstige wichtige öf-
fentliche Interessen dar, wird von der Ausländerbehörde eine Ausweisung verfügt, die das Auf-
enthaltsrecht beendet und zur Ausreisepflicht führt. 


a. Eine Ausweisung muss verhältnismäßig sein 


Es wird hin und wieder der Wunsch geäußert, man möge alle kriminellen Ausländer(innen) au-
ßer Landes schaffen. Das ist aber aus verschiedenen Gründen nicht zulässig. Es muss bei-
spielsweise der Schutz der Familie nach dem Grundgesetz (GG) und der Europäischen Men-
schenrechtskonvention (EMRK) berücksichtigt werden und damit die Frage, ob eine Ausreise 
unzumutbare Auswirkungen auf das Familienleben hätte. Leben Ausländer(innen) schon so 
lange in Deutschland, dass eine „Verwurzelung“ stattgefunden hat, muss dies nach dem GG 
und der EMRK ebenfalls berücksichtigt werden. Für EU-Bürger(innen) gilt zusätzlich, dass sie 
unter keinen Umständen aus generalpräventiven Gründen – also um andere Ausländer(innen) 
von vergleichbaren Handlungen abzuschrecken – ausgewiesen werden dürfen. Auch genießen 
Asylsuchende und anerkannte Flüchtlinge auf Grund der Genfer Flüchtlingskonvention regel-
mäßig höheren Schutz vor einer Ausweisung als andere Ausländer(innen). 


Zum 01.01.2016 wurde ein neues Ausweisungsrecht eingeführt, nach dem in jedem Einzelfall 
die öffentlichen Interessen an der Ausweisung und die Interessen am Verbleib des Betroffenen 
abgewogen werden müssen (§§ 53 ff. AufenthG). Eine generelle Ausweisung bei schweren 
Straftaten, wie zuvor vorgesehen, ist seither ausgeschlossen. 


Straftaten führen je nach verhängter Strafe zu einfachen, schwerwiegenden oder besonders 
schwerwiegenden Ausweisungsinteressen. Schwerwiegend ist das Ausweisungsinteresse bei-
spielweise bei einer Verurteilung zu einer Gefängnisstrafe von mindestens einem Jahr. Handelt 
es sich dabei um Straftaten gegen das Leben, um Körperverletzung oder um Straftaten gegen 
die sexuelle Selbstbestimmung, wiegt das besonders schwer. Dasselbe gilt für die Bedrohung 
der freiheitlich demokratischen Grundordnung oder die Billigung von oder Werbung für Terro-
rismus auch ohne strafrechtliche Verurteilung.  


Zu den Bleibeinteressen, die berücksichtigt werden, gehört zum Beispiel das Kindeswohl. Es 
muss berücksichtigt werden, welche Auswirkungen eine Ausweisung auf das Familienleben 
und insbesondere auf minderjährige Kinder hätte. Besonders schwer wiegt das Bleibeinteresse, 
wenn die Familienangehörigen die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Dasselbe gilt für das 
Bleibeinteresse von Personen, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind.  


Eine Ausweisung ist im Ergebnis dann zulässig, wenn das Ausweisungsinteresse überwiegt. 
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b. Eine Ausweisung dient der Gefahrenabwehr 


Die Ausweisung dient der Gefahrenabwehr und ist keine Ersatz- oder Zusatzstrafe. Fehlverhal-
ten, das unangemessen ist, aber keine Gefahr für Sicherheit, Ordnung, die freiheitliche Grund-
ordnung und vergleichbare relevante Rechtsgüter darstellt, kann daher nicht zu einer Auswei-
sung führen.  


Es ist immer festzustellen, ob von der Person tatsächlich eine gegenwärtige oder künftige Ge-
fahr im polizeirechtlichen Sinn ausgeht – bei Straftätern bedeutet das eine Wiederholungsge-
fahr. Es muss folglich auch berücksichtigt werden, ob sich jemand geändert hat. Nimmt jemand 
beispielsweise glaubhaft Abstand von extremistischen Aktivitäten, entfällt das Ausweisungsinte-
resse. Die Gefahr muss zum Zeitpunkt der Ausweisungsentscheidung bestehen. Das Strafver-
fahren und das Ausweisungsverfahren können sich über einen längeren Zeitraum erstrecken. 
Wandelt sich beispielsweise ein heranwachsender Drogendealer in dieser Zeit zu einem Fami-
lienvater mit festem Arbeitsplatz, kann es am Ende des Verfahrens gegebenenfalls an der für 
die Ausweisung notwendigen Gefährlichkeit fehlen. 


c. Rechtsschutz 


Die Ausweisung wird von der Ausländerbehörde verhängt, ist also ein Verwaltungsakt, gegen 
den mit Widerspruch und Klage vorgegangen werden kann. Da dies aufschiebende Wirkung 
hat (§ 80 Abs. 1 Verwaltungsgerichtsordnung), dürfen die Betroffenen in Deutschland bleiben, 
solange Widerspruch und Klage laufen. 


d. Ausreisepflicht und Wiedereinreiseverbot 


Ist eine Ausweisungsverfügung rechtskräftig, erlischt das Aufenthaltsrecht und der/die Betroffe-
ne ist kraft Gesetzes ausreisepflichtig (§ 50 Abs. 1, § 51 Abs. 1 Nr. 5 AufenthG). Die Ausreise-
pflicht kann, wenn die Ausreise nicht freiwillig erfolgt oder aus Gründen der Sicherheit und Ord-
nung überwacht werden muss, durch eine Abschiebung durchgesetzt werden (siehe unten 
Punkt 4).  


Eine Ausweisung zieht immer ein befristetes Einreise- und Aufenthaltsverbot nach sich (§ 11 
AufenthG). 


4. Durchsetzung der Ausreisepflicht durch Abschiebung 


a. Keine Abschiebung ohne Ausreisepflicht 


In Debatten oder auch in der Presse werden die Begriffe Abschiebung und Ausweisung oft 
verwechselt. Tatsächlich dient die Ausweisung wie oben dargestellt dazu, ein bestehendes 
Aufenthaltsrecht zu beenden und damit eine Ausreisepflicht zu begründen. Wer ein Aufent-
haltsrecht hat, kann nicht abgeschoben werden. Eine Abschiebung kommt nur dann in Frage, 
wenn kein Aufenthaltsrecht (mehr) besteht, beispielsweise weil eine Aufenthaltserlaubnis nicht 
verlängert wurde oder ein Visum abgelaufen ist (oben Punkt 1) oder weil ausgewiesen wurde 
(oben Punkt 3). Sie dient damit der Durchsetzung einer bestehenden Ausreisepflicht. 


b. Abschiebungsschutz und Duldung 


Eine Abschiebung kommt nicht bei jeder Person ohne Aufenthaltsrecht in Betracht. Wenn im 
Herkunftsland Gefahr für Leib und Leben droht, beispielsweise weil dort Krieg herrscht, darf 
nicht abgeschoben werden. Deshalb durften in den 1980er und 1990er Jahren abgelehnte 
Asylsuchende aus dem Libanon nicht dorthin zurückgeschickt werden. Und daher dürfen heute 
Syrer(innen), selbst wenn sie Straftaten begangen haben, so lange bleiben, bis eine Rückkehr 
gefahrlos möglich ist. Strittig ist derzeit, ob die Situation in Afghanistan so gefährlich ist, dass 
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sich Abschiebungen dorthin verbieten. Eine Abschiebung wird auch dann ausgesetzt, wenn je-
mand aus gesundheitlichen Gründen nicht ohne Gefahr für Leib und Leben im Zielland der Ab-
schiebung leben kann. Ist eine Abschiebung aus einem dieser Gründe ausgesetzt, erhalten die 
Betroffenen eine Duldung (§ 60a AufenthG).  


c. Abschiebungshindernisse und Duldung 


Voraussetzung für die Ausreise ins Herkunftsland2 ist, dass sie möglich ist. Das kann daran 
scheitern, dass es keine sicheren Reisewege gibt. Oder daran, dass manche Staaten eigene 
Staatsangehörige nicht ohne weiteres „zurücknehmen“. Das gilt derzeit beispielsweise für Tu-
nesien, Marokko und Algerien. Probleme kann dabei bereiten, dass die notwendigen Dokumen-
te nicht oder nur schleppend ausgestellt werden. Zum Problem kann auch werden, dass für die 
Abschiebung nur bestimmte, kontingentierte Einreisewege offen stehen. Um solche Probleme 
zu beheben, werden Rückübernahmeübereinkommen geschlossen. 


Teilweise ist eine Abschiebung auch deshalb nicht möglich, weil die Betroffenen über ihre Iden-
tität täuschen und deshalb kein Zielland für eine Abschiebung festzustellen ist. Manchmal feh-
len die notwendigen Dokumente auch, weil sich die Betroffenen weigern, an ihrer Beschaffung 
mitzuwirken. Auch Personen, die aus diesen Gründen nicht abgeschoben werden können, er-
halten eine Duldung (§ 60a AufenthG). 


d. Voraussetzungen der Abschiebung und Vorrang der freiwilligen Ausreise 


Voraussetzung für eine Abschiebung ist, dass die Ausreisepflicht vollziehbar ist. Das ist nicht 
der Fall, wenn noch eine Klage gegen die Ausweisung läuft (siehe oben Punkt 3.c). Weitere 
Voraussetzungen sind, dass eine eventuell gegebene Ausreisefrist abgelaufen ist und die frei-
willige Ausreise nicht gesichert ist oder aus Sicherheitsgründen die Ausreise überwacht werden 
soll (§ 58 Abs. 1 AufenthG). Die freiwillige Ausreise gilt dann als nicht gesichert, wenn sich eine 
Person bereits einmal einer Abschiebung durch Untertauchen entzogen hat. Eine Überwa-
chung gilt beispielsweise als erforderlich, wenn sich der/die Betroffene in Haft befindet. Eine 
Ausweisung führt nicht per se zu einer Überwachung, sondern nur dann, wenn wegen beson-
ders schwer wiegender Gründe ausgewiesen wurde (§ 58 Abs. 3 AufenthG). 


Die Abschiebung ist mit einer angemessenen Frist für die freiwillige Ausreise zwischen sieben 
und 30 Tagen anzudrohen (§ 59 AufenthG). Besteht der Verdacht, dass sich der/die Betroffene 
der Abschiebung entziehen will, oder eine Gefahr für Sicherheit und Ordnung, kann auf die 
Frist verzichtet werden. 


Sofern keine Sicherheitsgründe dagegen sprechen, ist die freiwillige Ausreise (unten Punkt 6) 
vorrangig vor der Abschiebung.  


e. Wiedereinreiseverbot 


Eine Abschiebung zieht immer ein befristetes Einreise- und Aufenthaltsverbot nach sich (§ 11 
AufenthG). Die Befristung kann unter die Bedingung gestellt werden, dass die Kosten für die 
Abschiebung erstattet wurden, die die abgeschobene Person immer selbst tragen muss (§ 66 
AufenthG).  


                                                
2
 Gemeint ist das Land der Staatsangehörigkeit. Das gilt auch, wenn es sich um Personen handelt, die in 


Deutschland geboren sind, ihr Herkunftsland also nicht kennen. 
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5. Haft 


Art. 104 GG schützt die Freiheit der Person und damit auch vor Freiheitsentziehung ohne 
Grund. Der Schutz vor unbegründeter, willkürlicher Haft ist als Menschenrecht auch in Art. 5 
EMRK festgeschrieben. Haft darf demnach nur auf Basis einer entsprechenden Rechtsgrund-
lage durch einen Richter angeordnet werden. 


a. Untersuchungshaft 


Untersuchungshaft kann angeordnet werden, wenn dringender Tatverdacht und ein Haftgrund 
bestehen (§ 112 und § 112a Strafprozessordnung). Dringender Tatverdacht setzt voraus, dass 
bereits Ermittlungsergebnisse vorliegen und demnach ein hoher Wahrscheinlichkeitsgrad dafür 
besteht, dass der/die Beschuldigte eine Straftat begangen hat. Ein Haftgrund ist, wenn sich 
der/die Beschuldigte bereits auf der Flucht befindet. Die drei weiteren Haftgründe sind Verdunk-
lungs-, Wiederholungs- und Fluchtgefahr. Es sind immer die Umstände des Einzelfalls zu wür-
digen. Bei Ausländer(inne)n kann ein Wohnsitz im Ausland alleine die Fluchtgefahr nicht be-
gründen. Trotzdem wird in solchen Fällen von den zuständigen Haftrichter(inne)n Fluchtgefahr 
oft bejaht. Gegen Fluchtgefahr sprechen soziale Integration, familiäre Bindungen und ein fester 
Arbeitsplatz. Die Dauer der Untersuchungshaft muss im Verhältnis zu der zu erwartenden Stra-
fe stehen. 


b. Strafhaft 


Strafhaft dient dazu, eine Person für einen Verstoß gegen eine Rechtsnorm zu bestrafen. Sie 
darf nur durch das zuständige Gericht auf Basis des Strafgesetzbuchs verhängt werden (nulla 
poena sine lege). Der Gesetzgeber bestimmt im Strafgesetzbuch den Strafrahmen – also mit 
welcher Mindest- oder Höchststrafe eine bestimmte Tat geahndet wird. Das Gericht entscheidet 
dann anhand der Umstände im Einzelfall über die konkrete Strafe.  


c. Abschiebungshaft 


Die Abschiebungshaft dient dazu, die Abschiebung zu sichern (§ 62 Abs. 3 AufenthG). Es müs-
sen also die Voraussetzungen einer Abschiebung vorliegen. Eine Ausnahme von dieser Regel 
ist die Vorbereitungshaft, die ausnahmsweise verhängt werden kann, wenn über eine Auswei-
sung nicht sofort entschieden werden kann und zu befürchten ist, dass die dann notwendige 
Abschiebung erschwert oder vereitelt würde. Die Vorbereitungshaft soll sechs Wochen nicht 
überschreiten (§ 62 Abs. 2 AufenthG).  


Abschiebungshaft wird insbesondere angeordnet, wenn sich die betroffene Person der Ab-
schiebung durch Untertauchen entziehen will, bei Fluchtgefahr und wenn zur Abwehr einer be-
sonderen Gefahr eine Abschiebungsanordnung ergangen ist (§ 62 Abs. 3 AufenthG). 


Es darf keine Abschiebungshaft angeordnet werden, wenn aus Gründen, die der/die Betroffene 
nicht zu vertreten hat, eine Abschiebung in den nächsten drei Monaten definitiv nicht möglich 
ist. Im Übrigen kann die Abschiebungshaft zunächst für sechs Monate und insgesamt für 18 
Monate angeordnet werden (§ 62 Abs. 4 AufenthG). 


Vorbereitungs- und Abschiebungshaft dürfen nur auf richterliche Anordnung erfolgen. Bei der 
Abschiebungshaft ist ein vorläufiger Gewahrsam durch die Ausländerbehörde ausnahmsweise 
zulässig, wenn die richterliche Anordnung nicht rechtzeitig eingeholt werden kann. Dies muss 
dann unverzüglich nachgeholt werden. 
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6. Freiwillige Ausreise bzw. Rückkehr 


Die freiwillige Ausreise ist aus rechtlicher Sicht der Normalfall, wenn kein Aufenthaltsrecht be-
steht. Die Freiwilligkeit bezieht sich nicht auf die Frage, ob die betroffene Person gegebenen-
falls gerne in Deutschland bleiben würde. Sie dient vielmehr der rechtlichen und tatsächlichen 
Abgrenzung zur Abschiebung.  


Die freiwillige Ausreise wird in der Regel selbst organisiert und selbst finanziert durchgeführt. 
Es gibt aber auch Rückkehrberatung und Programme des Bundes und ein Programm in Rhein-
land-Pfalz3, welche die freiwillige Rückkehr unterstützen.4  


7. Zahlen  


Ausreisepflichte Ausländer(innen)  


Die offiziellen Zahlen für das gesamte Jahr 2016 liegen noch nicht vor. Zum Stichtag 
31.08.2016 hielten sich 210.296 vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer(innen) in Deutschland 
auf. Davon hatten 158.190 eine Duldung. Nach Schätzung der Bundesregierung könnte die 
Gesamtzahl der Ausreisepflichtigen bis Ende 2016 um 100.000 angestiegen sein.5 Bleibt es bei 
der Quote der Geduldeten an dieser Gesamtzahl, haben Ende 2016 ca. 77.000 Menschen in 
Deutschland gelebt, die ausreisepflichtig waren und deren weiterer Aufenthalt nicht geduldet 
war. 


Freiwillige Ausreise 


Personen, die (fristgerecht) ohne staatliches Zutun ausreisen, werden statistisch nicht erfasst. 
44.521 Personen wurde von Januar bis September 2016 die Ausreise mit Bund-Länder-
Förderung bewilligt.6 Im Rahmen dieser Rückkehrförderung können Reisekosten übernommen, 
Reisebeihilfen und einmalige Starthilfen gezahlt werden. EU-Bürger(innen) sind von diesen 
Programmen ausgeschlossen, bei anderen Ausländer(inne)n hängt es von ihrem Status ab. So 
sind etwa Ausländer(innen), die ein Aufenthaltsrecht zum Zweck der Arbeit, des Studiums oder 
aus familiären Gründen haben, ausgeschlossen. Staatsangehörige aus europäischen Nicht-
EU-Staaten, die visumsfrei nach Deutschland einreisen können wie beispielsweise die Staats-
angehörigen der Westbalkanstaaten, erhalten generell keine Reisebeihilfen oder Starthilfe. 
Reisekosten können sie erhalten. Die Starthilfen liegen je nach Herkunftsland bei 300 bis 500 
Euro.7 Im Gesamtjahr 2016 waren es geschätzt 55.000 Ausländer(innen), die mit Unterstützung 
Deutschland freiwillig verlassen haben.8 Im Jahr 2015 waren es noch 35.514.9 


Ab 1.2.2017 wird das Bund-Länder-Programm durch das Bundesprogramm StarthilfePlus er-
gänzt, das sich vor allem an Asylsuchende mit geringen Erfolgsaussichten und abgelehnte 
Asylbewerber wendet. Voraussetzung ist, dass eine Förderung nach dem Bund-Länder-
Programm bewilligt wird.10 


                                                
3
 https://mffjiv.rlp.de/ar/themen/integration/humanitaere-zuwanderung-und-


fluechtlinge/rueckkehrfoerderung/; http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/45_min/Die-Alternative-zu-
Abschiebungen-lohnt-sich,abschiebung646.html 
4
 http://www.bamf.de/DE/Infothek/FragenAntworten/Rueckkehrfoerderung/rueckkehrfoerderung-


node.html; http://www.spiegel.de/politik/deutschland/rueckkehrhilfe-fuer-fluechtlinge-wer-kriegt-wie-viel-
geld-a-1079175.html  
5
 Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur besseren Durchsetzung der Ausreise-


pflicht (Stand 7.10.2016), https://www.berlinjournal.biz/mckinsey-mehr-ausreisepflichtige/ 
6
 http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/FreiwilligeR%C3%BCckkehr/freiwillige-rueckkehr-node.html 


7
 http://germany.iom.int/sites/default/files/REAG/REAG-GARP-2017_Infoblatt-Deutsch.pdf 


8
 http://www.tagesschau.de/inland/rueckkehrer-fluechtlinge-103.html 


9
 http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/FreiwilligeR%C3%BCckkehr/freiwillige-rueckkehr-node.html 


10
 http://www.bamf.de/DE/Rueckkehr/FreiwilligeRueckkehr/StarthilfePlus/starthilfeplus-node.html 
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http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/45_min/Die-Alternative-zu-Abschiebungen-lohnt-sich,abschiebung646.html

http://www.bamf.de/DE/Infothek/FragenAntworten/Rueckkehrfoerderung/rueckkehrfoerderung-node.html

http://www.bamf.de/DE/Infothek/FragenAntworten/Rueckkehrfoerderung/rueckkehrfoerderung-node.html

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/rueckkehrhilfe-fuer-fluechtlinge-wer-kriegt-wie-viel-geld-a-1079175.html

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/rueckkehrhilfe-fuer-fluechtlinge-wer-kriegt-wie-viel-geld-a-1079175.html

https://www.berlinjournal.biz/mckinsey-mehr-ausreisepflichtige/
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Deutscher  
Caritasverband e.V. 


Ausweisungen 


Die Zahl der Ausweisungen ist in den letzten Jahren stetig gesunken. 2013 gab es noch 3.916 
und im Folgejahr 3.411 Ausweisungsverfügungen. 2015 waren es 3.310.11 Die Zahlen für 2016 
liegen noch nicht vor. 


Abschiebungen 


Die Zahl der Abschiebungen ist in den letzten Jahren ebenfalls gestiegen. Nach einem Tief-
stand im Jahr 2012 von 7.651 Abschiebungen lag die Zahl 2014 schon bei ca. 13.000 und im 
Jahr 2015 bei 20.862.12 Im ersten Halbjahr 2016 wurden 13.743 Ausländer(innen) abgescho-
ben,13 Ende des Jahres waren es 25.37514 


8. Informationen/Literatur 


Hailbronner Kay, Asyl- und Ausländerrecht, 4. Auflage, Stuttgart 2017 


Hofmann, Rainer M., NomosKommentar Ausländerrecht, 2. Auflage, Baden-Baden 2016 


Mediendienst Integration, Abschiebungen: https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-
asyl/abschiebungen.html 


NDR, FAQ zu Abschiebung (Kosten, Ablauf, Ausnahmen): 
http://www.ndr.de/nachrichten/Kosten-Ablauf-Ausnahmen-FAQ-zu-
Abschiebung,abschiebung642.html  


Asyl in Deutschland: Abgelehnt, geduldet, ausreisepflichtig? Das Rätsel um die Asylzahlen, 
https://web.de/magazine/politik/abgelehnt-geduldet-ausreisepflichtig-raetsel-asylzahlen-
31898324 


http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/Migration-
Integrati-
on/Aufenthaltsrecht/Rueckkehr/rueckkehr_node.html;jsessionid=237182583236E82DEACE097
4C5F54CFE.2_cid295 
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 Ausweisungen im Jahr 2015, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten, 
Ulla Jelpke u.a., Drs. 18/7844 
12


 Drs. 18/7588 
13


 Abschiebungen im ersten Halbjahr 2016, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Ab-
geordneten Ulla Jelpke, Jan Korte, Frank Tempel, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE, 
Drs. 18/9360 
14


 Abschiebungen im Jahr 2016, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten 
Ulla Jelpke u.a., Drs. 18/10995 



https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/abschiebungen.html

https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/abschiebungen.html

http://www.ndr.de/nachrichten/Kosten-Ablauf-Ausnahmen-FAQ-zu-Abschiebung,abschiebung642.html

http://www.ndr.de/nachrichten/Kosten-Ablauf-Ausnahmen-FAQ-zu-Abschiebung,abschiebung642.html
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